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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
 

Kommunalpaket des Bundes sachgerecht und schnell umsetzen 
 
Drucksache 18/ 3171 

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Berichts- und Beschlussempfehlung des Innen- und Rechtsausschusses, Drs. 
18/ 3171, erhält folgende Fassung: 
 
„Der Landtag begrüßt die Initiative des Bundes, die Kommunen in Deutschland in 

den nächsten Jahren um insgesamt 5 Milliarden Euro zu entlasten. 3,5 Milliarden Eu-

ro sollen speziell dazu dienen, finanzschwachen Kommunen Investitionen zu ermög-

lichen. 

 
Die Landesregierung wird aufgefordert, die für die Zuteilung vorzunehmende Definiti-

on von „finanzschwachen Kommunen“ sowie einen Verteilschlüssel in enger Ab-

stimmung mit den kommunalen Landesverbänden vorzunehmen und zu gewährleis-

ten, dass nicht allein Kommunen an den zusätzlichen Mitteln partizipieren, die in den 

letzten Jahren Fehlertragszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich er-

halten haben. Vielmehr ist eine Kommune auch dann finanzschwach, wenn sie mit 

eigenen Beiträgen zur Haushaltskonsolidierung die Haushaltssicherung betrieben 

hat. 
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Ebenso muss sichergestellt sein, dass keine Kommune aufgrund des vom Bund ge-

forderten Eigenanteils in Höhe von zehn Prozent am Einsatz der zusätzlichen Investi-

tionsmittel gehindert wird. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass eventuelle lan-

deseigene Förderungen nicht mit Förderungen aus den bereit gestellten Bundesmit-

teln verrechnet werden. Die Entlastungswirkung muss bei den Kommunen in voller 

Höhe eintreten. 

 

Die Landesregierung wird zudem aufgefordert, den Kreis der Förderbereiche über 

die energetische Sanierung von Schulen und die Förderung von Einrichtungen der 

frühkindlichen Infrastruktur hinaus zu öffnen. So müssen alle Investitionen in Infra-

struktur, die ausdrücklich zu den möglichen Förderbereichen des Kommunalinvestiti-

onsförderungsgesetzes gehören, auch in Schleswig Holstein förderfähig sein. Hierzu 

gehören insbesondere auch Investitionen in Krankenhäuser und in die Breitbandver-

sorgung im ländlichen Raum.“ 

 

 

 

 

Petra Nicolaisen 

und Fraktion 

 

 


